
​AGB der Fa. Jonas Kerner / LILORA​

​1. Wann gelten unsere bzw. Ihre AGB?​

​1.1​ ​Allgemeines​

​Wir, Jonas Kerner LILORA (im Folgenden „wir“ genannt), erbringen unsere Leistungen​
​ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit anderes nicht​
​ausdrücklich vereinbart ist.​

​1.2​ ​Geltung unserer AGB auch für künftige Aufträge​

​Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gelten unsere AGB auch für Ihre künftigen​
​Aufträge an uns, ebenso für unsere auf Ihren Wunsch hin erbrachte Vorleistungen (z.B.​
​Kalkulationen, Vor-Ort-Termine, Planzeichnungen usw.) vor einer etwaigen weiteren​
​Auftragserteilung, soweit wir jeweils nichts anderes vereinbaren.​

​1.3​ ​Ihre AGB​

​Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit wir ihnen ausdrücklich schriftlich​
​zugestimmt haben.​

​2. Wie und wann kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande?​

​Unser Angebot ist verbindlich, wenn wir es nicht ausdrücklich als „unverbindlich“ bezeichnen.​
​Die Frist für die Annahme ergibt sich aus unserem Angebot, ansonsten 14 Tage.​

​Wenn Sie das Angebot abgeben, haben wir bis zu 14 Tagen Zeit, dieses Angebot anzunehmen.​

​3. Vertragsgegenstand​

​3.1​ ​Allgemeines​

​Wir sind nicht der Veranstalter, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.​

​Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus dem individuellen Angebot bzw. der​
​Leistungsbeschreibung, nach Maßgabe der folgenden Regelungen.​

​3.2​ ​Einsatz von Nach- bzw. Subunternehmern​

​Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen andere Nachunternehmer​
​einzusetzen.​

​3.3​ ​Ersetzung von Leistungen​

​Wir können die vereinbarten Leistungen durch andere vergleichbare Leistungen ersetzen, wenn​
​diese ebenso geeignet sind, den Vertragszweck zu erreichen und die Ersetzung für Sie​
​zumutbar ist.​

​3.4​ ​Risiken der Durchführung der Veranstaltung bzw.​​des Projekts​
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​Das Risiko der Durchführbarkeit der Veranstaltung liegt bei Ihnen. D.h. unser Anspruch auf​
​Zahlung der vereinbarten Vergütung und entstandenen Kosten bleibt bestehen auch dann,​
​wenn die Veranstaltung nicht stattfindet oder nicht stattfinden kann, abgesagt oder abgebrochen​
​oder zeitlich verkürzt wird.​

​Die Risikotragung gilt auch, wenn die Nichtdurchführung der ursprünglich geplanten​
​Veranstaltung auf einem Fehlen einer Genehmigung, oder auf schlechtem Wetter, auf​
​hoheitlichen Beschränkungen der Veranstaltung (z.B. Untersagung, Personenzahlbeschränkung​
​usw.), der Absage eines Mitwirkenden, mangelndem Besucherinteresse, klimatischen​
​Bedingungen, Demonstrationen gegen Ihre Veranstaltung, Ihr Unternehmen oder gegen die​
​Veranstaltungsstätte, sowie aus sonstigen Sach- oder Rechtsgründen oder Ähnlichem erfolgt.​

​Es wird widerleglich vermutet, dass terroristische Bedrohungslagen, die Androhung von​
​terroristischen Anschlägen, Bombendrohungen oder das Auffinden von „gefährlichen​
​Gegenständen“ gegen Sie gerichtet sind. Sie werden insoweit ebenso allein Ihrer Risikosphäre​
​zugeordnet. Dies gilt auch für Sicherheitsbedenken, die nicht auf einer schuldhaften​
​mangelhaften Leistung durch uns hervorgerufen werden.​

​Unser Anspruch auf Zahlung wird nur verringert nach Maßgabe unserer vertraglichen​
​Bestimmungen oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, soweit wir diese nicht in diesen​
​Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen haben.​

​Wenn Sie selbst nicht der Veranstalter, sondern ein Dienstleister des Veranstalters sind, gilt: Ist​
​Ihnen trotz zumutbaren Mühen nachweislich unmöglich, beim Veranstalter bzw. bei Ihrem​
​Auftraggeber Zahlungsansprüche, die auf unsere Vergütung entfallen, durchzusetzen, so kann​
​unser Vergütungsanspruch angemessen angepasst, aber grundsätzlich nicht auf Null reduziert​
​werden, solange wir dadurch nicht schlechter gestellt werden als andere Auftragnehmer​
​derselben Veranstaltung bzw. desselben Projekts; in jedem Fall aber können wir bereits​
​aufgewendete Kosten, die nicht mehr stornierbar sind oder deren Ergebnisse wir nicht​
​anderweitig verwenden können, erstattet verlangen (z.B. Kosten für die Herstellung sowie​
​Reparatur von Kostümen bzw. Requisiten, nicht mehr stornierbare Fahrtkosten oder​
​Hallenmieten (für Trainings), nicht mehr stornierbare Kosten für Regisseure usw.).​

​4. Vergütung, Kosten und Zahlungsbedingungen​

​4.1​ ​Brutto- oder Nettopreisangaben​

​Gegenüber Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB angegebene Preise sind Bruttopreise, sie sind also​
​zu verstehen inklusive der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Bei Unternehmern i.S.d. § 14​
​BGB nennen wir Nettobeträge, sie sind also verstehen zuzüglich der Umsatzsteuer.​

​4.2​ ​Währung und Währungsschwankungen​

​Unsere Abrechnungen erfolgen in Euro.​

​Bei Zahlung mit ausländischen Währungen bzw. Zahlungsmitteln gehen Kursdifferenzen und​
​Bankspesen zu Ihren Lasten.​

​Für Veranstaltungen und Reisen außerhalb des Euro-Währungsgebietes besteht die​
​Wahrscheinlichkeit von Währungsschwankungen. Insofern kann die Gesamtsumme des​
​Projektes in Euro von dem zum Zeitpunkt des Zahlungsauftrages an einen Leistungsträger oder​
​Nachunternehmer außerhalb des Euro-Währungsraumes geltenden Wechselkurs abhängen​
​und sich verändern. Es werden die durch die Europäische Zentralbank jeweils tagesaktuell zum​
​Abrechnungszeitpunkt veröffentlichten Wechselkurse zugrunde gelegt.​
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​4.3​ ​Nicht enthaltene Kostenbestandteile = ggf. zusätzliche Kosten​

​Soweit nicht anders vereinbart, sind in unserer Vergütung und Kosten insbesondere folgende​
​mögliche Positionen nicht enthalten:​

​a.​ ​Fahrtkosten von/zu Ihnen und/oder von/zum Veranstaltungsort (2. Klasse Bahn, 2. Klasse​
​Flug, Mietwagen mittlerer Güte; maßgeblich ist im Zweifel die Entfernungsangabe von​
​Google Maps), insbesondere Tankkosten für PKW und LKW (0,30 € pro Kilometer).​

​b.​ ​Notwendige Übernachtungen (in einem durchschnittlichen 4-Sterne-Hotel mit​
​Einzelzimmerbelegung und Frühstück).​

​c.​ ​Catering/Verpflegung mittlerer Art und Güte (darunter mindestens eine warme Mahlzeit​
​pro Tag und Nacht, im Winter warme Getränke, im Sommer gekühlte Getränke), wenn die​
​Leistungserbringung außerhalb unseres Geschäftssitzes erfolgt.​

​d.​ ​Kosten für Maßnahmen bzgl. Hygiene und Infektionsschutz (z.B. Testung) am​
​Produktions- bzw. Veranstaltungsort.​

​e.​ ​Kosten für Telekommunikation ins/vom Ausland.​
​f.​ ​Kosten für Stromanschlüsse und Stromverbrauch.​
​g.​ ​Lagerkosten inkl. Transporte.​
​h.​ ​Kosten für Fahr-, Durchfahrts- und Parkgenehmigungen.​
​i.​ ​Kosten für Verwertungsgesellschaften und Lizenzen.​

​Sie müssen diese Kosten, soweit sie anfallen, zusätzlich bezahlen, soweit das nicht anders​
​ausdrücklich vereinbart ist.​

​4.4​​Preisänderungen​

​4.4.1 Keine nachträglichen Preiserhöhungen:​​Die vereinbarte​​Vergütung und/oder Kosten​
​bleiben nach Vertragsschluss unverändert. Nachträgliche Preiserhöhungen sind​
​ausgeschlossen, unabhängig von etwaigen Veränderungen der Materialherstellungskosten,​
​Materialkosten, Beschaffungskosten, Produktionskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten,​
​Sozialabgaben und/oder Energiekosten, Kosten durch Umweltauflagen, Kosten durch​
​Währungsregularien, Kosten durch Zolländerungen, Frachtsätze oder öffentliche Abgaben​
​(Faktoren).​

​4.4.2 Ausnahmen bei vereinbarten Gegenleistungen des Kunden:​​Falls der Kunde im Rahmen​
​des Vertragsverhältnisses zugestimmt hat, uns bestimmte Gegenleistungen wie z.B. die​
​Bereitstellung von entstandenen Fotos, Werbung für unser Unternehmen oder andere​
​vergleichbare Leistungen zu erbringen, und diese Gegenleistungen nicht eingehalten werden,​
​behalten wir uns das Recht vor, die vereinbarte Vergütung nachträglich zu erhöhen. Diese​
​Erhöhung erfolgt in Höhe der Differenz der ermäßigten Kosten und der normalen Kosten, die​
​ohne die gewährten Vergünstigungen angefallen wären.​

​4.4.3 Preisanpassung nur bei wesentlichen Änderungen:​​Falls unvorhersehbare und​
​wesentliche Änderungen eintreten, die eine Durchführung des Vertrags erheblich erschweren​
​oder unmöglich machen, behalten wir uns das Recht vor, mit Ihnen eine angemessene​
​Anpassung der gegenseitigen Leistungen gemäß § 313 BGB zu vereinbaren. Solche​
​Änderungen können z.B. nationale oder internationale krisenähnliche Ereignisse, nationale​
​Lieferkettenstörungen, klimatische außergewöhnliche Bedingungen, die zu notwendigen​
​Schutz- oder Klimatisierungsmaßnahmen führen, und sicherheitsrelevante Ereignisse sein.​

​4.4.4 Kundenfreundliche Anpassung:​​Sollte eine Anpassung​​notwendig werden, werden wir​
​stets eine kundenfreundliche Lösung anstreben, die für beide Seiten wirtschaftlich zumutbar ist.​
​Eine Reduzierung des Leistungsumfangs oder eine andere angemessene Anpassung wird​
​bevorzugt, bevor eine vorzeitige Vertragsbeendigung in Betracht gezogen wird.​
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​4.5​ ​Rechnungsstellung​

​Die Rechnung zu einem Projekt wird von uns erstellt, sobald uns alle Rechnungen der​
​beauftragten Leistungsträger bzw. Nachunternehmen vorliegen.​

​Rechnungen sind nach 7 Tagen fällig. Ist der Zugang oder die Ordnungsgemäßheit der​
​Rechnung streitig, können wir die unverzügliche Zahlung des Netto-Betrages verlangen, der​
​sich, ggf. mit verschiedenen Terminen für Vorschusszahlungen, aus unserer Vereinbarung​
​(Vertragsschluss) ergibt.​

​4.6​ ​Verzug, Mahnung​

​Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für​
​Verbraucher (= Privatkunden) für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem aktuellen​
​Basiszinssatz.​
​Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für​
​Entgeltforderungen für das Jahr bei neun Prozentpunkte über dem aktuellen Basiszinssatz.​

​Für jede Mahnung können wir Mahnkosten in Höhe von 5,00 Euro netto berechnen, soweit Sie​
​keinen geringeren Schaden nachweisen, wahlweise den tatsächlich entstandenen Schaden.​

​5. Verantwortliche Personen und Sprache​

​5.1.​ ​Benennung von Personen​

​Sie und wir benennen jeweils mindestens eine Person, die für die Abwicklung des Vertrages​
​weisungsbefugt ist und befugt ist, rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben und zu​
​empfangen.​

​Sie und wir benennen für die Dauer von Aufbau, Abbau und der Veranstaltung jeweils​
​mindestens eine Person mit Weisungsbefugnis, Entscheidungsbefugnis und umfassenden​
​Kenntnissen über den konkreten Veranstaltungsablauf. Diese von einer oder mehreren​
​Personen besetzte Position muss bei Aufbau, Abbau und Veranstaltung telefonisch erreichbar​
​sein. Dies gilt für Sie dann nicht, wenn wir auftragsgemäß Aufbau, Abbau und die Veranstaltung​
​eigenständig betreuen sollen.​

​5.2​ ​Sprache​

​Als Sprache für die Planungen und Organisation sowie die Nacharbeit zur Veranstaltung wird​
​deutsch vereinbart. Rechtsverbindliche Wirkung entfaltet aber nur die deutsche Sprache bzw.​
​Äußerungen in deutscher Sprache (gleich ob schriftlich oder mündlich).​

​Als Produktionssprache (also die Sprache in der Zeit vor Ort auf dem Veranstaltungsgelände,​
​inklusive Aufbau, Abbau, Proben und die Veranstaltung selbst) wird deutsch und englisch​
​vereinbart.​

​6. Einsatz von Ihren Materialien, Rechten und Ihre Vorgaben​

​6.1​ ​Vorgabe und Überlassung von Immobilien, Gegenständen,​​Dateien usw.​

​Wenn Sie eine Veranstaltungsstätte, Gerätschaften, Dienstleister, Software, Logos, Texte,​
​Fotos, Videos, Musik, Daten oder deren Nutzung usw. vorgeben oder an uns überlassen und​
​wir selbst nicht die freie Auswahl haben, sind wir nicht verpflichtet, diese auf Rechtmäßigkeit,​
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​Geeignetheit, Zuverlässigkeit oder Ähnliches zu überprüfen. Dies gilt auch, wenn wir einen​
​Ortstermin, eine Begehung oder dergleichen durchführen.​

​Die vorstehend geregelte Nichtverantwortlichkeit gilt nicht, wenn sich uns die Rechtswidrigkeit,​
​Ungeeignetheit oder Unzuverlässigkeit usw. aufdrängt oder wenn Sie uns zur Prüfung​
​ausdrücklich vergütungspflichtig beauftragt haben.​

​6.2​ ​Überlassung von Rechten an uns​

​Vorstehende Ziffer 6.1 gilt auch, wenn Sie uns Rechte z.B. an Logos, Fotos, Musik, Texten,​
​Videos usw. überlassen oder einräumen.​

​7. Unser Eigentum, Nutzungsrechte​

​7.1​ ​Eigentum​

​Von uns erstellte Unterlagen, Graphiken, Zeichnungen, Skizzen, Dateien, die Kostüme und​
​deren Bestandteile und andere Gegenstände verbleiben in unserem Eigentum und sind nach​
​Vertragsende wieder an uns zurückzugeben, soweit der Eigentumsübergang nicht​
​Vertragsgegenstand ist.​

​Kommt nach Teilnahme an einer Präsentation oder nach Erstellung eines Konzeptes zwischen​
​Ihnen und uns kein Vertrag zustande, so verbleiben alle Leistungen und Rechte ausschließlich​
​bei uns.​

​7.2.​ ​Ihre Nutzungsrechte​

​Sie erwerben mit der vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung und Kosten die für​
​den Vertragszweck erforderlichen Nutzungsrechte. Sie erwerben nur dann ohne Bezahlung​
​diese Nutzungsrechte, soweit im Verhältnis zum Vertragszweck bzw. Nutzungszeit eine spätere​
​Fälligkeit vereinbart ist. Darüberhinausgehende Nutzungen bedürfen unserer ausdrücklichen​
​Zustimmung unter dem Vorbehalt einer zusätzlichen angemessenen Vergütungspflicht.​

​Soweit Sie fremde Werke bzw. Rechte nutzen möchten, sind Sie für die Beschaffung der dafür​
​notwendigen Rechte verantwortlich (z.B. Aufzeichnung der Aufführung auf Video und Upload​
​des Videos im Internet).​

​8. Vorbereitung & Durchführung der Show, Sicherheit​

​8.1​ ​Bewachung, Lagerung​

​Maßnahmen zu Garderoben, Lagerflächen und Bewachung ergeben sich aus dem individuellen​
​Vertrag mit Ihnen.​

​8.2​ ​Parkmöglichkeiten, Wege zur Showfläche, Rettungswege​

​Die Stellung von Parkflächen ergibt sich aus dem individuellen Vertrag mit Ihnen. Soweit dort​
​nicht anders vereinbart, müssen diese eben und in nächster Nähe zur Showfläche zur​
​Verfügung gestellt werden.​

​Sie sind verantwortlich dafür, dass ständig alle Rettungswege in voller Breite freigehalten sind.​

​8.3​ ​Anforderungen an die Showfläche​
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​Die Fläche, die Sie uns für unseren Auftritt zur Verfügung stellen, muss sein:​
​●​ ​eben,​
​●​ ​frei von Stolperstellen​
​●​ ​ausreichend beleuchtet,​
​●​ ​trocken,​
​●​ ​mit Stufen des Bühnenaufgangs, die nicht höher als jeweils 50 cm sein dürfen, soweit​

​nicht anders vereinbart,​
​●​ ​etwaige weitere notwendige Anforderungen ergeben sich aus dem individuellen Vertrag​

​mit Ihnen.​

​Wenn nicht ausdrücklich vereinbart, müssen zumindest dann geeignete Absperrungen und/oder​
​Sicherheitspersonal vorhanden sein, die das unbefugte Betreten der Fläche verhindern, wenn​
​auf Ihren Veranstaltungen in der Vergangenheit bereits Personen die Flächen von Künstlern​
​unbefugt betreten haben.​

​8.4​ ​Verantwortlichkeit für Ihre Mitarbeiter, Gehilfen​​und Gäste​

​Sie sind für das Tun und Unterlassen Ihrer Beschäftigten, der von Ihnen beauftragten​
​Dienstleister (Gehilfen) und soweit vorhanden Ihrer Gäste verantwortlich, soweit wir nicht diese​
​Personen zu einem rechtswidrigen Handeln oder Unterlassen rechtswidrig veranlasst haben.​

​Soweit Sie Dritte einladen oder teilnehmen lassen, sind Sie verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,​
​dass auch diese die hier genannten Vorgaben beachten und einhalten.​

​8.5​ ​Arbeitssicherheit, Hygiene​

​Wir haben einen Anspruch auf Auskunft über Arbeitssicherheits- und allgemeine​
​Sicherheitsmaßnahmen sowie Hygienemaßnahmen am Veranstaltungsort, ebenso über andere​
​Unternehmen, die zur selben Zeit wie wir am Veranstaltungsort tätig sind.​

​9. Aufnahmerechte, Referenznennung​

​9.1​ ​Aufnahmerechte​

​Wir sind berechtigt, auf der Veranstaltung unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Gäste​
​und Rechte Dritter selbst Foto- und/oder Videoaufnahmen zu fertigen und diese zu Referenz-​
​und eigenen werblichen Zwecken zu verwenden, sofern Sie dies nicht zuvor aus wichtigem​
​Grund ablehnen. In jedem Fall sind wir berechtigt, in angemessenen Umfang Aufnahmen zu​
​Dokumentations- und Beweiszwecken zu fertigen.​

​9.2   Referenznennung​

​Wir sind berechtigt, Ihren Namen und die vertragsgegenständliche Veranstaltung als Referenz​
​in angemessenen Umfang zu Werbezwecken zu nennen. Sie können aus wichtigem Grund​
​widersprechen.​

​10. Gewährleistung​

​10.1​ ​Abnahme​

​Soweit eine Abnahme erforderlich ist, gilt diese als erfolgt, wenn Sie diese nach unserer​
​Aufforderung und einer Fristsetzung, längstens aber innerhalb von 14 Arbeitstagen nach der​
​Aufforderung, mit konkreten Fehlerbeschreibungen verweigern.​
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​10.2​ ​Frist zur Mängelrüge, wenn Sie Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind:​

​Sie müssen Reklamationen unverzüglich nach Feststellung eines Mangels schriftlich geltend​
​machen (Mängelrüge). Im Übrigen gilt § 377 HGB entsprechend.​

​10.3​ ​Mängelbeseitigung​

​Soweit ein von uns zu vertretener Mangel an dem Vertragsgegenstand vorliegt, sind wir nach​
​eigener Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzleistung berechtigt. Schlägt die​
​Mängelbeseitigung bzw. Ersatzleistung zweimal fehl oder sind wir dazu nicht bereit oder in der​
​Lage, können Sie vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.​

​10.4​ ​Ihr Minderungsrecht​

​Wenn Sie Unternehmer i.S.d. § 14 BGB sind, ist Ihr Minderungsrecht ausgeschlossen. Der​
​Ausschluss des Minderungsrechts gilt aber nicht für Mängel, die von uns arglistig verschwiegen​
​sind sowie für durch uns zugesicherte Eigenschaften. Ferner gilt dieser Ausschluss nicht bei​
​unstreitigen oder gerichtlich festgestellten Ansprüchen von Ihnen. Die Minderung ist auch nur​
​insoweit ausgeschlossen, als Ihnen das Recht untersagt ist, die Minderung durch Abzug der​
​vereinbarten Vergütung durchzusetzen. Sie können/müssen etwaige Rückforderungsansprüche​
​gemäß § 812 BGB selbst geltend machen und durchsetzen.​

​11. Unsere Haftung​

​11.1​ ​Verschuldensunabhängige Haftung bei Vermietung​

​Unsere verschuldensunabhängige Haftung nach § 536a Absatz 1, 1. Alternative BGB wegen​
​Mängeln im Rahmen einer Vermietung, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses​
​vorhanden sind, ist ausgeschlossen, soweit wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen haben​
​oder soweit es sich um eine wesentliche Vertragspflicht („Kardinalspflicht“, also eine Pflicht,​
​deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die Sie vertrauen dürfen) handelt. Diese​
​Haftungsbeschränkung gilt sinngemäß auch für unsere Haftung im Hinblick auf den Ersatz​
​vergeblicher Aufwendungen.​

​11.2​ ​Pflichtverletzungen, die zu Sach- oder Vermögensschäden​​führen​

​Bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der​
​Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden.​

​Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.​
​„Unwesentlich“ sind solche Pflichten, deren Erfüllung den Vertrag nicht prägen und auf die Sie​
​nicht vertrauen dürfen.​

​Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Vertragsgegenstandes sind,​
​sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des​
​Vertragsgegenstandes typischerweise zu erwarten sind.​

​Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher​
​Pflichtverletzung.​

​11.3​ ​Pflichtverletzungen, die zur Verletzung von​​Leben, Körper oder Gesundheit führen​

​Wir​ ​haften​ ​für​ ​jede​ ​Art​ ​von​ ​Fahrlässigkeit​ ​und​ ​Vorsatz​ ​bei​ ​der​ ​uns​ ​zurechenbaren​​Verletzung​
​von Leben, Körper oder Gesundheit von Ihnen.​

​11.4​ ​Gesetzlich zwingende Haftung​

​Seite​​7​​der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jonas​​Kerner LILORA​



​Die​ ​Haftungsbeschränkungen​ ​betreffen​ ​nicht​ ​Ihre​ ​Ansprüche​ ​aus​ ​Produkthaftung​ ​und​ ​aus​
​gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.​

​11.5​ ​Erstreckung dieser Klausel auf Beschäftigte,​​Organe, Erfüllungsgehilfen u.a​​.​

​Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten im gleichen Umfang zu Gunsten unserer​
​Organe, unserer Beschäftigten und sonstigen Erfüllungsgehilfen und unseren​
​Subunternehmern.​

​12. Höhere Gewalt und andere schwerwiegende Ereignisse​

​12.1​ ​Höhere Gewalt und andere Ereignisse im Verhältnis​​zwischen Ihnen und uns​

​Im Falle Höherer Gewalt oder anderer schwerwiegender Ereignisse, die ohne unser​
​Verschulden eintreten, die zu einer Nichtdurchführbarkeit, einem Abbruch oder einer​
​Unterbrechung des Vertrages oder einzelner vertragsgemäßer Leistungen führt, können wir von​
​Ihnen die bis dahin angefallenen Kosten, die von uns erbrachten Leistungen und die von uns​
​gegenüber unseren Nachunternehmern zu leistenden notwendigen Zahlungen ersetzt bzw.​
​vergütet verlangen.​

​Bei infektionsschutzrechtlichen, bevölkerungsschutzrechtlichen, ordnungsrechtlichen oder​
​polizeilichen Beschränkungen des Vertragsgegenstandes (inkl. Reiseverbote,​
​Beherbergungsverbote usw.), die kein Vertragspartner zu vertreten hat, wird widerleglich​
​vermutet, dass die Durchführung des Vertrages zu geänderten Rahmenbedingungen​
​unzumutbar ist und damit ein Fall der Ziffer 12.1 vorliegt.​

​12.2​ ​Höhere Gewalt & andere Ereignisse außerhalb​​unseres Vertragsverhältnisses mit Ihnen​

​Soweit die Durchführung des diesem Auftrag zugrundeliegenden Projekts bzw. der​
​zugrundeliegenden Veranstaltung für Sie oder Ihren Auftraggeber unmöglich geworden sind,​
​nicht nur unwesentlich erschwert oder nicht nur unwesentlich beeinträchtigt oder nahezu​
​unmöglich erscheint, gilt für unsere Vergütung § 648 BGB, gleich ob direkt oder in analoger​
​Anwendung. Sollte durch eine Stornierungsvereinbarung für Sie geringere Kosten anfallen, so​
​gelten diese.​

​Bei infektionsschutzrechtlichen, bevölkerungsschutzrechtlichen, ordnungsrechtlichen oder​
​polizeilichen Beschränkungen des dem Vertrag zugrundeliegenden Projekts oder Veranstaltung​
​(inkl. Reiseverbote, Beherbergungsverbote usw.) wird widerleglich vermutet, dass die​
​Durchführung des Projekts und/oder der Veranstaltung zu geänderten Rahmenbedingungen​
​unzumutbar ist und damit ein Fall der Ziffer 12.2 vorliegt.​

​Wenn einvernehmlich oder gerichtlich die Anwendbarkeit des § 313 BGB festgestellt würde, gilt​
​in finanzieller Hinsicht mindestens die Rechtsfolge der Ziffer 12.1.​

​12.3​ ​Maßgeblicher Zeitpunkt der Bewertung​

​Wenn Sie oder wir bei der Stornierung/Kündigung unseres Vertrages bzw. Absage der​
​Veranstaltung als Grund die Sorge vor oder die Wahrscheinlichkeit des Eintritts Höherer Gewalt​
​angeben, gilt folgendes:​

​Als maßgeblicher Zeitpunkt der Bewertung, ob tatsächlich Höhere Gewalt vorliegt oder nicht,​
​wird der vertragsgemäße Zeitpunkt der Veranstaltung vereinbart. Handelt es sich um einen​
​Zeitraum von mehr als 1 Tag, so gilt die rechnerische Mitte dieses Zeitraums.​
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​Dies gilt also auch dann, wenn Sie vor dem Veranstaltungstermin die Veranstaltung aus Sorge​
​vor einer Höheren Gewalt heraus absagen. Sie haben nachzuweisen, dass die Absage​
​ausschließlich aus dem Grund der Möglichkeit des Eintritts der Höheren Gewalt erfolgt ist.​

​Stellt sich dann zu dem hier vereinbarten maßgeblichen Bewertungszeitpunkt heraus, dass​
​Höhere Gewalt vorliegt, gilt die Vereinbarung zur Höheren Gewalt. Stellt sich zu diesem​
​Zeitpunkt hingegen heraus, dass keine Höhere Gewalt vorliegt, gilt die Vereinbarung bzgl. der​
​Stornierung/Kündigung.​

​Ist ein Veranstaltungs-/Reisetermin nicht benannt oder vereinbart, ist der Termin maßgeblich,​
​der für die Ablieferung des Werkes oder die Vollendung der Dienstleistung vereinbart ist.​
​Erfolgen Ablieferung des Werkes bzw. Vollendung der Dienstleistung in mehreren Teilschritten​
​bzw. ist der Endtermin nicht identisch mit dem Zeitpunkt, an dem der überwiegende und​
​wesentliche Teil der geschuldeten Leistung vereinbart ist, so gilt dieser Zeitpunkt.​

​In jedem Fall aber haben wir, insbesondere bis zur Klärung etwaiger Rechtsfragen, einen​
​Anspruch auf Bezahlung aus Ziffer 12.1. Eine dementsprechende Zahlung durch Sie gilt nicht​
​als Anerkennung der Höheren Gewalt und Verzicht auf etwaige andere Ansprüche gegen uns.​
​Eine Annahme Ihrer Zahlung durch uns gilt nicht als Anerkennung der Höheren Gewalt und​
​Verzicht auf etwaige darüberhinausgehende Ansprüche gegen Sie.​

​12.4​ ​Vorhersehbarkeit​

​Beide Vertragspartner können sich auf Rechtsinstitute wie bspw. Höhere Gewalt oder Wegfall​
​der Geschäftsgrundlage berufen auch dann, wenn bei Vertragsschluss nicht mehr​
​unvorhersehbar war, dass ein bestehendes oder bekanntes Ereignis zur Unmöglichkeit bzw.​
​Unzumutbarkeit führen könnte; diese Vereinbarung steht vor dem Hintergrund, dass beide​
​Vertragspartner berechtigterweise hoffen, dass auch bei bestehenden oder bekannten​
​Ereignissen wie bspw. die Sars-CoV-2-Pandemie der Vertrag dennoch ausgeführt werden kann​
​und soll.​

​13. Kündigung​

​13.1​ ​Kündigung aus wichtigem Grund durch uns​

​Wir können den Auftrag kündigen, wenn uns die Zusammenarbeit mit Ihnen unter​
​Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen​
​Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung der vereinbarten​
​Leistung und/oder bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann (Kündigung​
​aus wichtigem Grund). Ein solcher Grund liegt z.B. vor, wenn:​

​●​ ​eine fällige Zahlung von Ihnen bei uns nicht rechtzeitig eingegangen ist, soweit unsere​
​Kündigung nicht zu einem Ausschluss oder einer Beeinträchtigung des​
​Insolvenzverwalterwahlrecht gemäß § 103 InsO führt.​

​●​ ​Zahlungsverzug von Ihnen nach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und​
​nach Insolvenzeröffnung eintritt.​

​●​ ​sich Umstände ergeben, die für uns bei Vertragsschluss unbekannt waren und die die​
​Sicherheit der Veranstaltung, der Gäste, Mitwirkenden oder Beschäftigten gefährden​
​und wir bei Kenntnis dieser Umstände den Vertrag nicht oder nicht zu diesen​
​Konditionen geschlossen hätten oder wenn nur durch eine Kündigung die Gesundheit​
​oder die Unversehrtheit eines Dritten gewährleistet bleibt.​

​Seite​​9​​der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jonas​​Kerner LILORA​



​●​ ​Mängel, die wir nicht zu vertreten haben, festgestellt werden, die die Gesundheit oder​
​das Leben eines Dritten gefährden könnten, oder Mängel festgestellt werden, die wir zu​
​vertreten haben, soweit nur durch eine Kündigung die Gesundheit oder die​
​Unversehrtheit eines Dritten gewährleistet bleibt.​

​●​ ​Sie gesetzlich vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Maßnahmen unterlassen,​
​die der Sicherheit des von uns eingesetzten Personals (Lieferung, Aufbau, Service usw.)​
​vor Ort dienen.​

​●​ ​Sie Umstände vorsätzlich verschwiegen haben, die für die Beurteilung der Gefahrenlage​
​und/oder das Ausmaß des Leistungsumfangs und/oder der Ausstattung der Produktion​
​und/oder unserer Beschäftigten oder Gehilfen von Bedeutung sind, vor allem mit Blick​
​auf Sicherheit und Rechtmäßigkeit.​

​●​ ​eine Veranstaltung durchgeführt wird oder werden soll, die in Art, Inhalt oder Umfang​
​von der im Auftragsgegenstand genannten abweicht, dies für uns bei Anwendung der​
​gebotenen Sorgfalt nicht erkennbar war und dadurch die sichere und rechtmäßige​
​Durchführung der Veranstaltung, auch ggf. ergänzt um notwendige und zumutbare​
​kurzfristige Maßnahmen, nicht gewährleistet ist, oder uns die Teilhabe an einer solchen​
​Veranstaltung nicht zumutbar ist und wir bei Kenntnis der Abweichung den Vertrag nicht​
​oder nicht zu diesen Konditionen geschlossen hätten.​

​●​ ​anzunehmen ist, dass sich die Veranstaltung, auf der Logos, Equipment oder Personal​
​von uns präsent und anwesend sind, unmittelbar auf politische Vorgänge in Deutschland​
​und/oder dem Ausland bezieht, und/oder dabei Meinungen erörtert und/oder kundgetan​
​werden oder werden sollen, die mit demokratischen Grundwerten und/oder dem​
​Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind und/oder die sich auf​
​das friedliche Zusammenleben der Menschen in Deutschland negativ auswirken.​

​●​ ​Sie technische oder bauliche Anlagen betreiben, die nicht zulässig sind und dadurch wir​
​oder unser Personal gefährdet sein können.​

​●​ ​Sie nicht örtliche Gegebenheiten schaffen, die vereinbart oder für eine termingerechte​
​Lieferung oder Betreuung/Service vor Ort erforderlich sind. Darunter fallen z.B.​
​Schotterzufahrten, Lastgrenzen der Zuwege, Entfernungen von der zuletzt zulässigen​
​Parkmöglichkeit des Lieferfahrzeugs zum Lieferort, ebenso mangelnde Belastbarkeit des​
​Bodens, Beleuchtung, Brandschutz, Fluchtwege, und eine Bereitstellung ist auch an der​
​Bordsteinkante unmöglich oder mit Blick auf unser Eigentum nicht zumutbar.​

​●​ ​sich die zuständigen Behörden und Polizeien anhand konkreter Anhaltspunkte außer​
​Stande sehen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und uns die​
​Aufrechterhaltung des Vertrages aus diesem Grund nicht zumutbar ist.​

​●​ ​eine zuständige Behörde oder ein Gericht die Durchführung der Veranstaltung untersagt.​

​Kündigen wir nicht aus einem vorstehend genannten Grund, ist diese Nichtkündigung kein​
​Anerkenntnis oder keine Akzeptanz der Sach- und Rechtslage und schließt die​
​Geltendmachung weiterer Rechte nicht aus.​

​Liegt ein Ereignis im Sinne der Ziffer 12 vor, haben die dortigen Regelungen Vorrang gegenüber​
​der Kündigung.​

​13.2​ ​Kündigung aus wichtigem Grund durch Sie​

​Sie können den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Ihnen unter​
​Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen​
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​Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks und/oder​
​bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann.​

​Im Übrigen ist eine Kündigung ausgeschlossen.​

​13.3​ ​Vergütungsanspruch nach einer Kündigung​

​Kündigen wir aus wichtigem Grund, den Sie und wir nicht zu vertreten haben, gilt für unsere​
​Vergütung und Kosten § 648 BGB entsprechend.​

​Kündigen Sie aus wichtigem Grund, so haben wir einen Anspruch auf die Vergütung, die auf​
​den bis zur Kündigung erbrachten Teil unserer Leistung entfällt.​

​14. Stornierung durch Sie​

​14.1​ ​Allgemeines​

​Soweit Sie den Vertrag aus einem Grund aufheben möchten, den wir nicht zu vertreten haben​
​und der nicht auf Höherer Gewalt oder anderen gesetzlich geregelten Gründen beruht​
​(„Stornierung“), so ist dies nach folgender Maßgabe möglich. Die Stornierung muss schriftlich​
​erfolgen.​

​Der maßgebliche Zeitpunkt für die Bemessung der Pauschalen ist der Eingang Ihrer​
​Stornierung bei uns.​

​Auf die Bestimmung zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Bewertung bzw. Unterscheidung​
​zwischen Stornierung und Höherer Gewalt wird auf den entsprechenden Absatz in der Höheren​
​Gewalt-Klausel (Ziffer 12.4) verwiesen.​

​14.2​ ​Bei Stornierung durch Sie​

​Bei Stornierung durch Sie werden wir unsere Kosten und unseren entgangenen Gewinn mit​
​einer Pauschale abrechnen. Es gelten die nachstehenden Pauschalen.​

​14.2.1​ ​Pauschalen bei Stornierung​

​Es gelten folgende Pauschalen:​

​●​ ​Bei einer Stornierung bis 21 Tage vor dem ersten Tag (ohne Aufbau und Anreise) der​
​Veranstaltung 50 % der vereinbarten Netto-Vergütung,​

​●​ ​Bei einer Vertragsaufhebung bis 10 Tage vor dem ersten Tag (ohne Aufbau und Anreise)​
​der Veranstaltung 70 % der vereinbarten Netto-Vergütung,​

​●​ ​Bei einer Vertragsaufhebung bis 3 Tage vor dem ersten Tag (ohne Aufbau und Anreise)​
​der Veranstaltung 90 % der vereinbarten Netto-Vergütung.​

​Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem die schriftliche Stornierung bei uns eingeht.​

​Produktionskosten und nicht stornierbare Drittkosten (z. B. Reisekosten, Hotelbuchungen,​
​Kostümanfertigungen, technische Leistungen) bleiben von diesen Pauschalen unberührt und​
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​können zusätzlich in Rechnung gestellt werden, soweit sie im Rahmen der Auftragsvorbereitung​
​bereits verbindlich oder branchenüblich veranlasst wurden.​

​Bemessungsgrundlage ist der auf unsere Vergütung entfallende und zum Stornierungszeitpunkt​
​tatsächlich bestehende Nettoauftragswert.​

​Der Kunde hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass uns kein oder ein geringerer Schaden​
​entstanden ist. In diesem Fall ist nur der geringere Betrag zu erstatten.​

​14.3​ ​Rücktritt für uns in der Zeit der kostenfreien​​Stornierung​

​Haben wir für einen bestimmten Zeitraum zu Ihren Gunsten ein kostenfreies Storno-Recht​
​vereinbart, so können auch wir binnen dieser Frist vom Vertrag zurücktreten, wenn Anfragen​
​potentieller Dritter nach dem gebuchten Vertragsgegenstand vorliegen und Sie auf unsere​
​Nachfrage hin auf Ihr Recht zum Storno nicht innerhalb von höchstens 10 Tagen verzichten.​

​15. Terminsverlegung​

​Eine Termins- oder Ortsverlegung ist im Einvernehmen beider Vertragspartner möglich.​

​Es gelten vorrangig die folgenden Bestimmungen auch dann, wenn sie bei der Verlegung nicht​
​ausdrücklich erwähnt bzw. vereinbart und soweit sie bei der Verlegung nicht ausdrücklich​
​ausgeschlossen wurden.​

​15.1​ ​Geltung unserer AGB​

​Wird der Projekt- oder Veranstaltungstermin verlegt, gelten für den neuen Termin diese AGB​
​fort, auch dann, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist.​

​15.2​ ​Fristen, Termine​

​Im ursprünglichen Vertrag bzw. in diesen AGB genannte bzw. vereinbarte Fristen beginnen​
​diese durch eine Verlegung nicht neu oder nochmals; so gelten insbesondere die Fristen bzw.​
​Termine der Stornoregelung in Ziffer 14 weiterhin bezogen auf den ursprünglichen zuerst​
​vereinbarten Termin, soweit nicht auch diese Fristen bzw. Termine ausdrücklich schriftlich neu​
​vereinbart werden.​

​15.3​ ​Preiserhöhungen​

​Soweit dann nicht anders vereinbart, können wir auch fest vereinbarte Preise (unsere​
​Vergütung und Kosten Dritter) anpassen, soweit für die Verlegung die Preise gestiegen sind.​
​Soweit wir nachweisen können, dass allein durch die Terminsverlegung die fest vereinbarten​
​Preise gestiegen sind, entfallen die Voraussetzungen der Ziffer 4.4.​

​15.4​ ​Unser Mehraufwand​

​Haben wir durch die Verlegung einen organisatorischen Mehraufwand, so können wir diesen​
​gegen Nachweis, im Zweifel anteilig im Verhältnis zur vereinbarten Vergütung abrechnen.​

​16. Schlussbestimmungen​
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​16.1​ ​Zurückbehaltung​

​Sie sind nicht berechtigt, gegen uns ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, nicht aus​
​diesem Vertragsverhältnis stammenden Anspruchs, auszuüben.​

​16.2​ ​Aufrechnung​

​Ein Aufrechnungsrecht gegen uns steht Ihnen nur zu, soweit es auf dem gleichen​
​Vertragsverhältnis beruht. Sie sind zur Wahrung allseitiger Interessen verpflichtet, bei einer von​
​Ihnen behaupteten Aufrechnungslage die fällige Vergütung und Kosten auf ein Treuhandkonto​
​einzuzahlen. Der Treuhänder ist zu verpflichten, bei rechtskräftig festgestelltem oder​
​anerkanntem Wegfall der Aufrechnungslage die verwalteten Zahlungen in Höhe der fälligen​
​Beträge an uns auszuzahlen, und bei rechtskräftiger oder anerkannter Feststellung der​
​Aufrechnungslage an Sie zurückzuzahlen. Derjenige, der die treuhänderische Verwaltung​
​verursacht hat, trägt die Kosten der Treuhand. Zusätzliche Zinsen durch den Verzug kann der​
​jeweils empfangsberechtigte Vertragspartner vom anderen nicht verlangen. Soweit keine​
​Einzahlung auf die Treuhand vorgenommen wird, wird vermutet, dass auch keine zulässige​
​Aufrechnungslage besteht, solange wir den der Aufrechnung zugrundeliegenden Anspruch nicht​
​anerkannt haben oder er rechtkräftig festgestellt ist.​

​16.3​ ​Abtretung​

​Die Abtretung von nicht auf Geld gerichteten Ansprüchen gegen uns ist ausgeschlossen, soweit​
​wir ein schützenswertes Interesse an dem Ausschluss haben oder Ihre berechtigten Belange an​
​der Abtretbarkeit unsere berechtigten Belange an der Nichtabtretbarkeit nicht überwiegen.​

​16.4​ ​Gerichtsstand​

​Wenn Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches oder eine juristische Person des​
​öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, gilt: Gerichtsstand für alle​
​Ansprüche aus dem Verhältnis mit Ihnen ist unser Geschäftssitz. Wir sind auch berechtigt, den​
​Gerichtsstand an Ihrem Geschäftssitz zu wählen.​

​16.5​ ​Rechtswahl​

​Wenn Sie Unternehmer (§ 14 BGB) sind, gilt: Es gilt deutsches Recht.​

​Wenn Sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind, gilt: Für diese AGB und die Vertragsbeziehung mit​
​Ihnen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss materiellen EU-Rechts.​
​Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl bleiben jedoch unberührt.​
​Insbesondere gilt aufgrund von Artikel 6 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 593/2008, (so genannte​
​„Rom-I-Verordnung“) in deren räumlichem Anwendungsbereich: Soweit das Recht des Staates,​
​in dem Sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben​
​(nachstehend „Wohnsitzrecht“), Bestimmungen zu Ihrem Schutz enthält, von denen nach dem​
​Wohnsitzrecht nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf, gelten für Sie die​
​(günstigeren) Bestimmungen Ihres Wohnsitzrechts. Sie genießen also trotz der Rechtswahl​
​gemäß Satz 1 stets den Schutz der zwingenden Bestimmungen Ihres Wohnsitzrechts.​

​16.6​ ​Geltungserhaltung der AGB bzw. einzelner Klauseln,​​wenn Sie Unternehmer sind​

​Sie und wir sind verpflichtet, dann, wenn einzelne oder mehrere Regelungen aus anderen​
​Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen​
​nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksam oder nichtig sind oder eine ausfüllungsbedürftige​
​Regelungslücke entsteht, durch eine wirksame Regelung ersetzen bzw. die Lücke ausfüllen, die​

​Seite​​13​​der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Jonas​​Kerner LILORA​



​in ihrem rechtlichen und wirtschaften Gehalt der unwirksamen oder nichtigen Regelung und​
​dem Vertragszweck entspricht.​

​§ 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausgeschlossen.​

​Beruht die Unwirksamkeit einer Regelung auf einem in ihr festgelegten Maß der Leistung oder​
​der Zeit (Termin oder Frist), so ist diese Regelung mit einem dem ursprünglichen Maß am​
​nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren.​

​17. EU-Plattform zur Onlinestreitbeilegung​

​Die EU stellt eine Internet-Plattform zur Onlinestreitbeilegung (OS-Plattform) zur Verfügung.​
​Diese OS-Plattform soll dazu dienen Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und​
​Online-Plattformen bei online geschlossenen Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen​
​möglichst schnell und effektiv beizulegen.​

​Gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 über die Online-Streitbeilegung in​
​Verbraucherangelegenheiten (sog. ODR-Verordnung) weisen wir Sie daher auf den Link zur​
​dieser OS-Plattform hin. Die Plattform zur Online-Streitbeilegung können Sie hier aufrufen:​

​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage​

​Ebenfalls gemäß Art. 14 der ODR-Verordnung nennen wir in diesem Zusammenhang zu Ihrer​
​Kenntnis unsere E-Mail-Adresse: info@lilora.eu.​

​Wir weisen darauf hin, dass wir zur Durchführung an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer​
​Verbraucherstreitschlichtungsstelle nicht verpflichtet sind und an einem solchen Verfahren auch​
​nicht freiwillig teilnehmen.​

​Stand der AGB: 24.06.2026​
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